
Der Bürgermeister verweist kurz auf die Beratung im Wahlprüfungsausschuss. 
 
Unter Bezugnahme auf Punkt 2 des Beschlusses wird darauf hingewiesen, dass der Bürgermeister von 
der Beratung und Entscheidung ausgeschlossen ist. 
 
Wortmeldungen ergeben sich nicht. 


